
prebation ibe DaT khauste de Kiez. allen alterspsychologischen Erkenntnissen
ebr. Janssen vI Nijmegen 1967 etwas w1ıe ıne konfessionelle Schonzeit. Wie-

Ehe die Diskussion das Firmalter ob eit nach diesem Werke Van Buchems (ich
NUu oder 15 oder 25 Jahre Ffort- lege hier eigentlich U Folgerungen aus ihm
gesetzt wird, MuUu. diese außerordentlich wich- OT, selbst ıst eıne höchst exakte texXt-
tige Tbeit beachtet werden. VE we1ıst end- kritische und textvergleichende Arbeit) die
gültig na'ch, daß die n westliche mittel- Vertreter einer höheren Hinaufrückung des
alterliche Un neuzeitliche Firmalters noch legitim argumentieren dür-Firmtheologie fen, waäre ernsthaft überlegen: Das Sa-weitgehend aufruht auf einer a
Homilie, die unter dem Namen des Papstes krament der Firmung 1st ben theologisch
Melchiades 314) ın clie pseudoisidorischen rmnicht das, W.as sie sich unter dem ır  t-
Dekretalen aufgenommen wurde, iın Wahr- scheidungssakrament“ £1Nes oder 25jäh-
heit ber VO'  - einem Semipelagianer, nam- rgen vorstellen! Die gegenwärtige Reihen-
lich VO: Faustus VO:|  - Riez stammıt. folge Taufe Kommunion Hrmung iıst

sakramententheologisch Mißbrauch, —Auws der Ritusgeschichte der Taufe ıst ja der VOo Codex vorgesehen noch sSOons ınallgemein bekannt, daß das ursprüngliche
Taufrecht der Bischöfe 1 Jahrhundert an
die Presbyter oder Pfarrer zediert wird, - i1:gendeiner  1 der christlichen Kirchen gebräuch-

nigstens ın bezug auf cdie Kindertaufe. Wien Emminghaus
rend Osten damit zugleich cLas echt ZuUur SCHNITZLER THEODOR (Hg.), Neue Lit-Firmung lie Pfarrer gyelangt, bleibt 1171 urgie und Altardienst miıt Ergänzungen ZUWesten das Firmrecht bei den Bischöfen; Handbuch für Sakristane. Winfried-Werk,(Osten wird der Säugling yleich nach Augsburg 1969 Kart., Tam. 3.8  Oder aufe gefirmt, Westen dagegen ©Ii-
gibt sich eın erheblicher zeitlicher Abstand Das Büchlein enthält einen kurzen Bericht
zwischen den beiden Initiationssakramenten, Zur S5Situation der liturgischen Erneuerung
die da'durch sehr viel deutlicher voneinander (Th Schnitzler), 1nNnen Überblick über den

Ordo missae Peusquens), dengeschieden sind, als clie eNge Folge der deutschen ext der Institutio generalis desbeiden Initiationssakramente nahelegt. Der
Aspekt der Firmung verlagert sich damit 1 Missale Komanuım (F Nikolasch), ıne HC-
Westen stärker VO:! der „Taufvollendung“ aue Dienstbeschreibung für Sakristane un

yrößerer scakramentaler Eigenständigkeit. Ministranten, Berichtigungen zu Handbuch
Aber waas ist dann die Firmung? Theologisch für Sakristane, das 1m selben Verlag erschie-
ıst sicher, daß keinen Sündennachlaß 1ın der nen ist, un ıne Beschreibung des
Tau Kindertaufritus (Th Schnitzler). machtgibt ohne gleichzeitige Erteilung des
HI Geistes Wird die Taufe aber nicht ent- daher nicht Ur das grundlegende Dokument
werter, wenn ihr noch etwas fehlt? Nun ıst der Meßreftorm, die „Allgemeinen icht-
ber der Grundtenor der semipelagianischen linien”, dem Studium zugangig, sondern
Homilie: „An der Taufe werden WIT ZU Le- zieht hieraus für den Mesner- un Mini-
ben wiedergeboren, nach der Tauftfe Zu strantendienst die praktischen Folgerungen.

Freilich erspart die Mühe micht, manchenKampf konfirmient; ın der Taufe werden WITr
abgewaschen, ach der Taufe gestärkt (TO- allgemein gehaltenen Vorschlag (etwa über
buramur)”. Die theologische Schwierigkeit die Haltungen, 81) weiter die konkrete
solcher Argumentation springt sofort iın die Gemeinde adaptieren. Für diese Anpas-
Augen, deutlich semipelagiamnische Folgerun- SUNg gibt da's Büchlein jedoch einen sicheren
yen ind naheliegend. Handauflegung un Leitfaden ab Für die Besitzer des „Hand-
Salbung ‚‚ad pugnam“” haben dann bekannt- buches für Sakristane‘“ bringt die durch
lich 1m Laufe der Jahrhunderte iıner ein- den Fortgang der Liturgiereform bedingten
eitigen und alterierten Firmtheologie HU Ergänzungen (87—92)
führt, auch dem gegenüber dem uUrsprung- Linz Hans Hollerwegerlichen Bruderkuß oder Friedensgruß ekkle-
S] viel weniger relevanten „Backenstreich“ OQOOSTERHUIS HUUB, Im Vorübergehn.
als „Mutprobe” Vo  3 der mittelalterlichen Herder, Wien 1969 Plastik

11.80.ritterlichen Schwertleite abgeleitet, TSt 1 Das Buch enthält Gedichte, Meditationen,Pontificale des Durandus nachweisbar). GCeit
dem Frühkommuniondekret Pims’ liegt Lieder, Schriftübertragungen, Gottesdienst-
u  3 cdie Kommunion wieder 1m richtigen beispiele und eucharistische Hochgebete. VE
Alltersabschnitt, jedoch fast Stets Vor dem immer wieder dort d} viele Men-
Empfang der Firmung, WaS nicht einmal das schen sich heute ın ihrer Gottesbeziehung
gegenwartige Rechtsbuch der Kirche vorsieht. befinden: In einer tiefen Not des Glaubens

un des ens. Die vorgelegten Gebete undDie eiNnZUg sinnvolle Reihenfolge Tautfe
sich ausFirmung Eucharistie ıst somnvit VOI- Meditationsanregungen zeichnen

ändert, die Firmung mit allerlei Psycholo- durch ihre Unmittelbarkeit un Lebensnähe.
yismen überladen und etwas wıe einem Der Ausgangspunkt ist für das biblische
Mannbarkeitsritus „umfunktioniert”. Zudem Beten, das In unseTe heutige eit herein-
iıst der Zeitraum das Lebensjahr na'ch gestellt, unserer sprachlichen Ausdrucks-
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prebation de ce ri~e par F.a'uste d e Riez. 
(242.) Gehr. Janssen N. V., Nijmegen 1967. 
Ehe idie Disk'll.Ssion um ldas F.irma•lter - ob 
nun 14 oder 18 oder gar 25 Jahre - fort­
•gesetzt wirid, muß diese .außerondentlich wich­
tige Arbeit beachtet werden. Vf. weist end­
gülbig na'ch, !daß idie ganze westliche mitte.1-
,aJtei,liche und n euzeitliche F.irmbheologie 
weitgehend iaufmht •auf einer a nonymen 
Homilie, die unter dem Namen rdes Pa'pstes 
Melchiades ( + 314) <in ,die pseU'doisidorischen 
Dekreba•len ,aufgenommen wui,de, in W,ahr­
heit aber von einem Semlpefogianer, näm­
iich von Faustus von Riez stammt. 
Aus der Ribusgeschichte der Taufe ist ja 
allgemein bekrannt, daß idas ursprüngliche 
Toaufrecht der Bischöfe im 5. Jahrhundert an 
die Presbyter oder Pfarrer zediert wird, ~e­
nigstens in bezug ,auf die K!indertaufe. Wäh­
rend im Osten da.mi t zug,leich das Recht zur 
Ffrmung a n die Pfiarrer gelangt, bleibt im 
Westen das Firmrecht bei den Biischöfon; 
d. h.: im Osten wird ider Säugling gleich nach 
der Tauf.e gefirmt, rim Westen dagegen e.r­
gibt ·sich ein erhe\jlicher zeitlicher Abstand 
zw~schen d en 1beiden 1nitiationssakiramenten, 
die da'durch .sehr viE'I deuHicher voneinand.er 
geschieden •sind, als es ,die enge Folge d er 
beiden In,itiaNonssakr.amenbe nahelegt. D er 
Aspekt der Firmung verlagert ,sich damit im 
Westen s tärker von der „Ta ufvollendung" 
zu größerer ,sakramentaler Eigenständigkeit. 
Aber .w.as ist dann ,die :Firmung? Theologisch 
ist sicher, daß es keinen Sündennachlaß in der 
Taufe gibt ohne ,gleichzeitige Erteilung d es 
HI. Geistes. Wird die T0ufe ,aber n icht ent­
wertet, ,wenn jhr noch e hvas fehlt? Nun ist 
aber de r Gl\Undtenor ider semipel.agianischen 
Homi:He: ,,In der Taufe weriden wir zum Le­
ben wiedergeboren, nach lder Tiaufe zum 
Kampf .konfirmient; j n ider Taufo werid,en wir 
abgew.a,schen, nach der T.aufe gesfärkt (ro­
buramur)". Die •theologische Schwierigkeit. 
solcher Argumenbation ,spr ingt .sofort in die 
Augen, deutlich semipelagian,jsche .Folgerun­
gen s'ind naheliegend. H andauflegung u nd 
Salbung ,,.ad pugnam" h aben dann bekannt­
lich im l aufe der Jahrhunderte zu einer ein­
seitigen ,und .alterierten Iiirmtheologie ge­
fühm, auch zu dem gegenüber dem ,ursprüng­
lichen ,Bruderkuß oder Friedensgruß ekkle­
sial viel weniger relevanten „Backenstreich" 
(als ,,Mutprobe" von ,der miHelalterlichen 
rittenlichen Schwerhleitc abgeleitet, ers t Jm 
Pontifica•le des Dunan:dus na'chweisbar). Seit 
dem Frühkommunion·dekret Pius' X. liegt 
mm tdie Kommunfon wieder 1m richtigen 
Altens,abschniH, jedoch fast ,s,tets vor <lern 
Empfang der F irmung, was m·icht einmal das 
gegenwär.tige Rechtsbuch der Kirche vorsieht. 
Die einziig sinnvo.Lle Reihenfolge Taufe -
Firmung - Eucharistie ist .somit ungut ver­
ändert, die Firmung mit allerlei P.sycholo­
riismen überladen llllnd zu so etwas wie einem 
Mannbarke.itsritus „umfunklionier-t". Zudem 
ist der Zeiti,aum um das 14. Lebensjahr na·ch 

allen alter.spsychologischen Erkenntnissen so 
etwas wie eine konfessione.lle Schonzeit. Wie­
weit nach diesem W.erke van 1Buchems (ich 
lege hier eigentlich nur Falgerungen aus ihm 
vor, es selbst ist eine höchst exak1e text­
kritische rund ,textv.e~gleichende Arbeit) die 
Vertreter einer höheren Hinaufrückung des 
Firma'1ters noch legitim .argumentieren dür­
fen, wä,re emstha6t zu überlegen: Das Sa­
krament der Firmung jst eben theologisch 
nicht rclas, was s ie sich u nter dem „Ent­
scheidunw.;sakrament" ,eines 18- oder 25jäh­
r-igen vorstellen! Die :gegenwärtige Reihen­
folge Taufe - Kommunion - Firmung ist 
sakr.amententheologisch ein Mißbrauch, we­
der vom Codex vo~gesehen noch sonst in 
irgendeiner der chrisblichen K,irchen ,gebräuch­
Lich. 
Wien ]. H . Emminghaus 

SCHNITZLER THEODOR (Hg.), Neue Lit­
urgie 1111d A ltardienst mit Ergänzungen zum 
Handbud1 fiir Sakristane. Winfried-Werk, 
A,u~burg 1969. 1Kar,t., Jam. DM 3.80. 
Das Büchlein en thä1t einen kurzen Bericht 
zur Situation der 1liitm1gischen Erneuerung 
(Th. Schnitzler}, einen überblick über den 
neuen Ordo missae (K. G. Peusquens), den 
deutschen T.ext ,der Institutio ,general is .des 
Missale Romanum (F. Nikolasch), eine ge­
naue Dienstbeschreibung für Sakristane und 
Ministranten, Bericht igungen zum Handbuch 
für Sa'kristane, das im selben Verlag erschie­
nen is t, und eine Beschreibung des neuen 
Kindertaufritus (Th. Schnitzler}. Es macht 
daher nicht nur das grundlegende Dokument 
der Meßreform, die ,,A,llgemeinen Richt­
linien", dem Studium zugängig, sondern 
zieht hieraus für den Mesner- und Mini­
strantendienst die praktischen Folgerungen. 
Freilich erspart es die Mühe nicht, manchen 
aLlgcmein gehaltenen Vorschlag (etwa über 
die Haltungen, 81) weiter an -die konkrete 
Gemeinde zu adaptieren. Für diese Anpas­
sung gibt da's Büchlein jedoch einen sicheren 
Leitfaden ab. Für die Besitzer des „H and­
buches für Sakristane" bringt es die durch 
den Fortgang der Uturgiereform bedingten 
Ergänzungen (87-92). 
Linz Hans Hollerweger 

OOSTERHUIS HUUB, Im Voriiberge/m. 
(371.) Herder, Wien 1969. PJ.astik S 73.-, 
DM 11.80. 
Das Buch -enthält Gedichte, Meditationen, 
Lieder, Schriftübertragungen, Gottesdienst­
beispiele und eucharistische Hochgebete. Vf. 
setzt ünmer wieder .dor,t an, wo viele M en­
schen sich heute in ihrer Gottesbeziehung 
befinden: In einer tiefen Not des Glaubens 
und des Betens. Die vorgelegten Gebete und 
Medit.ationsanregungen zeichnen sich aus 
durch ihre Unmittelbarkeit und Lebensnähe. 
Der Ausgangspunkt ist für 0 . .das biblische 
Beten, das in unsere heutige Zeit herein­
gestellt, in unserer sprachlichen Ausdrucks-
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